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Begründung + 
zum Bebauu-ngsplan --'-Bi-

I. Räumlicher Geltungsbereich 


11. Allgemeines 


111. ~odenordnungsmaßnahikn 

i 

IV. Kosten 


Ein Entwurfsplan, in dem die nach den Festsetzungen 


des Bebauungsplanes mögliche und vorgesehene Bebauung 


dargestellt ist, wurde dieser Begründung als Cnlage 


nachgeheftet. 


+ Siehe $ 9 ibs. 6 des Bundesbaugesetzes (BB~UG)vom 
23. Juni 1960 (BGB1. I S. 341). 




Der rnumliche Geltungsbereich ist im Bebaüungsplan 

I 1Hegenbeckstraße/Heini¿zstraEel' durch einen jraunen 


Fdrbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt den Baublock zwischen Hagenbeckstraße, Hit- 


torfstraße, Sälzerstraße und Heinitzstraße sowie einen Teil 


der Gr8ünanlage an der Heinitzstraße. 


11. Allgemeines 


Der Wiederaufbau aer im Kriege zerstörten Besitzungen zwischen 

Hagenbeckstraße, HittorfsLraße, SXlzerstrai3e und Heinitzstraße 

wurde bisher nur eilweise durchgeführt. Entsprechend dem 

Bestand setzt der Bebauungsplan fLr die nicht bzw. nur ,(.eil- 

genutzten Crundstüclte eine III- und IV-geschossige ';!ahn-

hausbebauung mit 43 W~hnungseinhei~enrest. An zwei St,ellen 
- an der Ha~enbeckstraße - bleibt der Baublock geöffnet.Hier 

sind j6 Stellplätze für Kraftfahrzeuze angeordnet. AuEer zwei 

privaten KinderspielpläLzen innerhalb des Baublocks, ist ein 

öffentlicher Kinderspielplatz in der Grünfläche südlich der 

Hagenbeckstraße vorgesehen. 

Im Verfahrensgebiet ist die zukünftige Führung der Heinitz- 


straße festgesetzL. Die Einmündung der Hagen~eckstraße in 


die Fieini tzstra8e fällt üus verkehrsLechnischen Gründen :'Ort, 


da sich in nur ca. 30 m Entfernune die Heiniizstraße mit der 

Sälzerstraße kreu2:t. Eine Pußwe~verbindüng von cem in der 


Hagenbeckstraße fest~esetzten Wendehammer i u ?  Heinit~s~raße 

bleibt bestehen. 


Sollte sich die zui Verwirkl~icnun.; des Beba~iun~splanes e?-


forderlicl-ie Bodenordnurig nicht aul I'reiwilliger Basis 


durchfühien lassen, Lstbeabsichtigt, von der im fünften 

Teil des aundesbaugese tres ( B B ~ ~ c )  
vom 27. Jcni 1~260(BGB~. 
I S. 341 ) aufgel'üllrten Maßnslime Gebrau.ch zu inacl~en . 



IV. Kosten 


Die der SI-adt dur.ch die V::rwirklichung des Bebauungsplanes 

voraussiciiilich entstehenden Kosten wurden überscnläglich 

in nachstehender Höhe ermittelt und be¿ragen für 

Tiefbau: 


Spielplatz : 


Summe 2lo.000 -- DM
------.---------P 

Essen, den 12. Oktober 1964 


/.. 

Baudirektor 




Diese Begründung hat gernä!; $ 2 Posatz 6 des Bundes- 
baugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGB1. I S. 341) in 

der Zeit vom 7. Dezemoer ljG4 ois 6. Januar 1965 
öffentlich ausgelegen. 

Essen, den 7. Januar 1965 

Der Oberstadtdirektor 

') 1111ituf trage 

, ,  Städt . Verrn. ;?rnLrnariri i 

., 5'. 9. 4-Gehort zur Vfg. V .--............-...... 


Az. z%r- /M.+ @&!2-4/q 
Landesbaubghörde Ruhr 
r.4 - : I1 

Oberre/ Ud -bauroterung 

Die Bekanntmachung gemäß 12 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 

1960 (BGB1. I S. 541) ist in1 Amtsblatt der Stadt Essen N P .  jy 

vom 2 .  Oktober 1365 veröffentlicht worden. 

Diese Begründung liegt ab 4 .  Oktober 1965 öffentlich aus. 


Essen, den 4. Oktober 1,365 


Mit Rüdsiht auf die paraphenrechtsprechung sind die 
Genehmigung des Bebauungsplones sowieOrt und Zeit 
dm Auslegung des Planes und der Begründung vorsorg- 
lich erneut genGA 8 12 des Bundesbriugase!zes ortsüb- 
lich irn Amtsblatt der Stadt Essen vom 9.Jan. 1976 
U( ikahnt~epac~wordm.  

1976 

Lübbe 




